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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1995

Norm

ABGB §1353

Rechtssatz

Bezieht sich die Teilbürgschaft auf einen bestimmten, inhaltlich umschriebenen Teil der Hauptschuld, so gelten über

die Widmung von Teilzahlungen, wenn darüber keine Vereinbarungen getro6en werden, die allgemeinen

Bestimmungen, also die §§ 1415, 1416 ABGB oder die einschlägigen Bestimmungen der EO.

Entscheidungstexte

2 Ob 502/95

Entscheidungstext OGH 12.01.1995 2 Ob 502/95

10 Ob 509/96

Entscheidungstext OGH 27.02.1996 10 Ob 509/96

Beisatz: Hier: Liegt eine solche Vorabentscheidung vor; keine Stellungnahme jedoch zu der im Schrifttum

kontroversiell beantworteten Frage, ob § 1416 ABGB auf Kontokorrentverhältnisse überhaupt zur Anwendung

kommen kann. (T1) Veröff: SZ 69/51
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